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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Am 6. Februar 2018 führte unser 
Landesbezirk der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) seinen traditionellen 
Neujahrsempfang durch.

Am Ende des Jahres 2016 fand, wie 
schon bereits berichtet, ein personel-
ler Umbruch innerhalb unserer GdP 
statt, welcher mich als damals neu ge-
wählter Landesvorsitzender dazu ver-
anlasst hatte, den Neujahrsempfang 
im letzten Jahr auszusetzen. Diese 
Entscheidung habe ich getroffen, weil 
ich mich erst in meiner neuen Rolle 

als Landesvorsitzender einfinden und 
einarbeiten musste.

Umso mehr hat es mich gefreut, 
dass wieder zahlreiche Gäste teilge-
nommen haben. Insbesondere das 
unser Minister für Inneres, Digitali-
sierung und Migration Baden-Würt-
temberg, Herr Strobl, durch seinen 
Wortbeitrag seine Verbundenheit zu 
seiner Polizei zum Ausdruck gebracht 
hat. 

Unser Brief in Bezug auf die beab-
sichtigte Dienstpostenbewertung (wir 
berichteten in DP 1/2018) ist inzwi-
schen bei Herrn Strobl eingegangen 
und ich denke, es ist deutlich erkenn-
bar, dass unsere Bewertungen völlig 
unterschiedlich ausfallen werden. 

Wir sind uns innerhalb der Verant-
wortungsträger in der GdP einig, dass 
wir mit allen uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln gegen diese Form 
der Dienstpostenbewertung vorge-
hen werden. Für uns als Sozialpart-

Neujahrsempfang der Gewerkschaft 
der Polizei – Landesvorsitzender spricht klartext

ner, ist es nicht nachvollziehbar, war-
um wir bisher noch nicht zu einer 
Gesprächserörterung eingeladen 
wurden, obwohl vom Beginn an be-
kannt ist, dass die Gewerkschaft der 
Polizei in der beabsichtigten Umset-
zung einen verfassungswidrigen Ver-
stoß sieht.

Wir sind die Gewerkschaft die 
KLARTEXT spricht und nicht hinter 
dem Berg hält, wenn wir Probleme 
auf uns zukommen sehen, welche 
durchaus noch abwendbar wären. 

An dieser Stelle erspare ich mir da-
rauf hinzuweisen, dass es schon seit 
dem Kienbaum-Gutachten eine Be-
wertung der Polizeiarbeit gibt, wel-
che ausschließlich dem gehobenen 
und höheren Dienst zuzuordnen sind. 
Jetzt ist es an der Zeit, die Zweigeteil-
te Laufbahn einzuführen. Dann wäre 
eine Dienstpostenbündelung und die 
Ausweisung der Spitzenämter, mit 
uns als den anzuhörenden Sozialpart-
ner, sicherlich leichter durchzufüh-
ren.

Um es noch einmal im Klartext zu 
sagen. Das Eingangsamt im Polizei-
beruf muss die A 11 sein und die An-
zahl der Spitzenämter ist gegenüber 
dem Ist-Stand deutlich zu erhöhen. 
Herr Strobl wurde von mir gebeten, 
nicht nur von der sehr guten Arbeit 
seiner Polizei zu reden, sondern ihr 
auch die längst überfällige Wert-
schätzung zukommen zu lassen. Er 
solle dem Mittleren Dienst ein Ende 
bereiten und den Freiwilligen Polizei-
dienst abschaffen. 

Es gibt viel Unmut unter den Be-
schäftigten der Polizei, was die ge-
plante Dienstpostenbewertung an-
geht. Denn langsam kommt bei den 
Kolleginnen und Kollegen an, wie 
niederschwellig in bestimmten Berei-
chen gedacht wird. 

Als Weiteres wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Polizei personell aus-
getrocknet ist und die Attraktivität zu 
steigern sowie die Einstellungspraxis 
zwingend zu verändern ist. Uns fehlt 
qualifiziertes Personal, um die Aufga-
ben in der Zukunft bewältigen zu 

können. Dazu fehlen immer noch ca. 
1000 Stellen. Wir brauchen keine 
„freiwilligen Verlängerer“, sondern 
junge Menschen, welche sich für den 
Polizeiberuf begeistern. 

Wir benötigen für die Polizei eine 
solide und nachhaltige Finanzierung, 
welche über die Zeit einer Legislatur-
periode hinaus dauerhaften Bestand 
hat. Es geht bei Investitionen eben 
nicht nur um die Technik, sondern 
auch in die Beschäftigten muss inves-
tiert werden. Dazu hat die GdP zwei 
klare Forderungen:

•  Die Erschwerniszulage zum lageori-
entierten Dienst muss auf ein Indus-
trieniveau von ca. 15 €, aber min-
destens auf 5  € angehoben werden. 
Es ist schon ein Armutszeugnis ge-
wesen, dass die Petition der GdP 
abgelehnt und dann noch durch 
eine wahnsinnige Erhöhung von 7 
Cent als angemessen bezeichnet 
wurde. 

•  Wir sind beim Thema zur Vergütung 
der Bereitschaftszeiten aus dem 
Einsatz von Baden-Baden und von 
Wittenberg noch nicht am Ende. 
Leider scheint sich hier keine Eini-
gung abzuzeichnen, weil Verant-
wortungsträger eine Auslegung von 
dem Begriff „Freizeit“ sehr weitrei-
chend ansehen. Wir als GdP sehen 
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LANDESJOURNAL Baden-Württemberg

2  3 – 2018 Deutsche Polizei

AUS DER REDAktiON

Die Landesredaktion ist unter der 
E-Mail-Adresse redaktion@gdp-bw.
de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der Deut-
schen Polizei – Landesjournal BW – 
sowie in der Digit@l veröffentlicht 
werden sollen, an diese E-Mail- 
Adresse senden. In dringenden Fäl-
len erreicht Ihr uns auch unter der 
Mobilnummer 01 73/3 00 54 43.

Der Redaktionsschluss für die Ap-
ril-Ausgabe 2018 des Landesjournals 
Baden-Württemberg ist am Montag, 
dem 5. März 2018, für die Mai-Aus-
gabe ist er am Montag, dem 2. April 
2018.

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Zur einfacheren Be-
arbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten 
ohne Fotos, diese bitte separat zusen-
den. Andreas Heck
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LEitARtikEL

das anders und wenn wir bei unse-
rem nächsten Gespräch im Staats-
ministerium mit Herrn Jäger keine 
akzeptable Lösung erreichen, wer-
den wir uns entsprechende öffent-
lich wirksame Aktionen überlegen. 
Ich bin mir sicher, dass wir bei die-
sem Thema die Bürgerinnen und 
Bürger und somit die Wählerinnen 
und Wähler hinter uns scharen kön-
nen.
Nebenbei sei bemerkt, wer glaubt, 

mit dieser Maßnahme vom hohen 
Überstundenberg herunterzukom-
men, der handelt äußerst unanstän-
dig.

Über die Tarifbeschäftigten wurde 
Herr Strobl informiert, dass es immer 
noch kein eigenes Berufsbild der oder 
des Polizeifachgestellten gibt. Der In-

nenminister wurde gebeten, die Ar-
beitsgruppe im Innenministerium, 
welche angeblich schon in der letzten 
Legislaturperiode benannt wurde, 
wieder aufleben zu lassen, um auch 
dem Tarifpersonal die angemessene 
Wertschätzung durch eine anständige 
Bewertung zukommen zu lassen.

Auf ein weiteres Ärgernis wurde 
hingewiesen:

Um der Personalmisere etwas Herr 
zu werden, wurde inzwischen das 

Praktikum in der Ausbildung auf ein 
Jahr erhöht. Realistisch betrachtet 
und dies ist aus den Rückmeldungen 
an uns deutlich erkennbar, kann der 
Ausbildungsplan wie angedacht in 
den allermeisten Fällen nicht so um-
gesetzt werden, wie es in den Ausbil-
dungsvorschriften vorgesehen ist. Es 
ist eindeutig unstrittig, dass bei der 
Erhöhung der Ausbildungszahlen 
eine hohe Ausbildungslast im Polizei-
einzeldienst entstanden ist. Die Aus-
zubildenden werden in der Stärke-
meldung ab einem bestimmten 
Zeitpunkt mitgezählt und somit ist 
klar, dass diese Auszubildenden als 
zweiter Streifenpartner im Dienstwa-
gen unterwegs sind. Wir als GdP for-
dern hier eindringlich, dass auch den 
Auszubildenden im Schichtdienst die 
Wechselschichtzulage zu bezahlen 
ist. Es gibt keinen Grund bei belas-
tenden Nachtdiensten, diesen einge-
setzten Beamtinnen und Beamten die 
dafür vorgesehene Zulage nicht zu 
bezahlen, weil sie sich noch in Aus-
bildung befinden. Herr Strobl wurde 
gebeten, dafür zu sorgen, dass die Er-
schwerniszulagenverordnung ent-
sprechend verändert wird. 

Die aufgeführten Punkte waren nur 
ein kleiner Ausschnitt von all dem, 
was wir für Aufgaben vor uns haben. 
Die Forderungen unserer GdP sind 
nicht utopisch und nicht unerreich-
bar. Ich möchte es noch einmal im 
Klartext formulieren:

Die GdP fordert nur ein, was den 
Beschäftigten in der Polizei seit Jah-
ren vorenthalten wird. Nämlich die 
Wertschätzung zu erhalten, die sie 
verdient hat. 

Hans-Jürgen Kirstein
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Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
Die statusrechtlichen Vorausset-

zungen für die Hinausschiebung des 
Eintritts in den Ruhestand wurden 
durch das Gesetz vom 1. Dezember 
2015 (GBl. S. 1035) geändert. Seither 
können Landesbeamte auf Antrag 
grundsätzlich den Ruhestandseintritt 
bis zur Vollendung des 70. Lebens-
jahres hinausschieben, wenn dies im 
dienstlichen Interesse liegt (§ 39 
LBG).  Beamtinnen und Beamte im 
Polizei- und Justizvollzugsdienst kön-
nen unter gleichen Voraussetzungen 
bis zum 65. Lebensjahr und beamtete 
Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zum 
63. Lebensjahr im Dienst verbleiben.

Die freiwillige Weiterarbeit ist auch 
in Teilzeit zu mindestens 50% mög-
lich. Wenn die Voraussetzungen für 
eine unterhälftige Teilzeit vorliegen 
(z. B. Pflege eines Angehörigen), ist 
sie auch mit lediglich 30% der Ar-
beitszeit möglich.

Anreize für die freiwillige Weiter-
arbeit bei Teilzeitbeschäftigung:
•  Besoldung entsprechend dem Teil-

zeitumfang.
•  Zusätzliche Gewährung eines Zu-

schlags, der sich nach dem Umfang 
der Freistellung und dem erdienten 
Ruhegehalt bestimmt.

•  Wenn der Höchstruhegehaltssatz 
noch nicht erreicht ist: 
Erhöhung des Ruhegehaltssatzes je 
nach Umfang der Teilzeit.

•  Wenn der Höchstruhegehaltssatz 
bereits erreicht ist: 
Zusätzlicher Besoldungszuschlag 
i. H. von 10%.
In einem Urteil des VGH Baden-

Württemberg, Az.: 4 S1519/12, wurde 
der Rechtsanspruch auf Lebensar-
beitszeitverlängerung bestätigt.

Von der Möglichkeit einer freiwilli-
gen Weiterarbeit haben im Jahr 2013, 
234 Beamte, im Jahr 2014 261 Beam-
te, im Jahr 2015 358 Beamte und im 
Jahr 2016 411 Beamte (jeweils bis No-
vember) Gebrauch gemacht. 

Siehe hierzu auch „Personalsituati-
on in der Polizei Baden-Württem-
berg“, Drucksache 16/904 vom 28. 
Oktober 2016, Landtag Baden-Würt-
temberg/16. Wahlperiode.

Ein Gutachten in Rheinland-Pfalz 
hat zweifelsfrei feststellt, dass die 
dort eingeführte Lebensarbeitszeit-
verlängerung für die Polizei zu einer 
fast 100%igen Erhöhung der be-
grenzten Dienstfähigkeit geführt 
hat.

Hier die wesentlichen Feststellun-
gen (auszugsweise) dieser Studie:
•  Die Zahl der eingeschränkt Dienst-

fähigen hat sich seit 2000 auf 900 
fast verdoppelt und wird durch die 
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit weiter steigen.

•  Ältere leiden häufiger unter Er-
krankungen.

•  Durch den Zwang, ältere Kollegen 
vor gefährlichen und besonders be-
lastenden Einsätzen zu schützen, 
werden die Jüngeren überlastet.

•  Durch   die   Verlängerung   der   Le-
bensarbeitszeit   wird   die  „Kampf-
kraft“   der   Polizei   geschwächt.

•  Aus gesundheitlichen Gründen müs-
sen die Kollegen nach 20 Jahren 
WSD und ab dem 50. Lebensjahr die 
Zusage erhalten, freiwillig aus dem 
WSD ausscheiden zu können.
Forderungen der Gewerkschaft 

der Polizei:
Altersteilzeit für alle
Durch die starke Arbeitsverdich-

tung innerhalb der Polizei in Baden-
Württemberg sind viele ältere Beam-
tinnen und Beamte im operativen 
Bereich nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt in der Lage, die 
Dienstverrichtung so zu erledigen, 
wie es die Bürgerinnen und Bürger 
von ihrer Polizei erwarten.

Deshalb muss es neben der Mög-
lichkeit einer Lebensarbeitszeitver-
längerung auch den Anspruch auf 
Altersteilzeit für alle Beschäftigten 
geben. Egal ob hierfür gesundheitli-
che Gründe vorliegen oder der Be-
schäftigte z. B. seine Arbeitszeit zur 
Pflege eines Angehörigen reduzie-
ren möchte. Im Übrigen gab es eine 
solche Regelung bis zum Jahr 2009.

Recht der Teilzeitbeschäftigten 
auf Rückkehr in Vollzeit und Recht 
auf freie Erhöhung/Absenkung der 
prozentualen Teilzeitanteile

Ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf 

Vollzeit ist überfällig und wird zu 
mehr Gleichberechtigung in der Ar-
beitswelt führen. 

In Zeiten des digitalen Wandels 
und Fachkräftemangels muss das 
Land BW ihren Beschäftigten etwas 
bieten. Insbesondere als zertifizierter 
familienfreundlicher Arbeitgeber, 
audit „berufundfamilie“, müssen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
höchstes Gut der Polizei die Mög-
lichkeit haben, Beruf und Familie 
bestmöglich zu vereinbaren! 

Die Gewerkschaft der Polizei setzt 
sich dafür ein, dass der Anspruch 
auf Aufstockung zur Vollzeit jeder-
zeit möglich sein muss, ohne dass 
vorher eine Prüfung gem. § 69 Abs. 
10 LBG, der sogenannten Unzumut-
barkeitsprüfung der Fortsetzung ei-
ner Teilzeitbeschäftigung stattfin-
det. 

Des Weiteren muss Teilzeitbe-
schäftigung nach den persönlichen 
Lebenslagen eines jeden Einzelnen 
möglich sein. Das heißt, dass die pro-
zentualen Teilzeitanteile von jedem 
in der Höhe frei beantragt und mit 
einem Rechtsanspruch hinterlegt 
werden müssen.

Absenkung der Wochenarbeitszeit
Der 5-Schichten-Dienst bei der Po-

lizei im Land Baden-Württemberg 
wurde auf eine Wochenarbeitszeit 
von 38,5 Stunden ausgelegt. Längst 
überfällig ist hier eine Rückkehr zur 
38,5-Stunde-Woche.

Wie das aussehen kann, macht 
Schleswig-Holstein vor:

Innenminister Hans-Joachim Gro-
te benannte verbindliche Ziele: „Bis 
zum Jahr 2021 werde die Wochenar-
beitszeit für länger als zehn Jahre 
Wechselschichtdienstleistende auf 
39 Stunden, für länger als 20 Jahre 
Wechselschichtdienstleistende sogar 
auf 37 Stunden sinken. Das ent-
spricht einer um 11 bzw. 21 Arbeits-
tage verkürzten Jahresarbeitszeit. 
Grote zeigte sogar bereits eine kon-
krete Perspektive bis 2023 auf: So 
soll die Arbeitszeit dann sogar auf 
38/36 Stunden (16/25 Arbeitstage im 
Jahr weniger) pro Woche sinken. Für 
die Beschäftigten in den Justizvoll-
zugsanstalten sollen vergleichbare 
Regelungen gelten.“

Wer sich einem modernen Arbeits-
recht im 21. Jahrhundert stellen 

Fortsetzung auf Seite 4
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Zu einem interessanten Gespräch 
trafen sich der Leiter der Hochschule 
für Polizei, Martin Schatz, und Vertre-
ter der Gewerkschaft der Polizei am 
Donnerstag, dem 18. 1. 2018, in Vil-
lingen-Schwenningen.

 Wir haben die Themen angespro-
chen, die das Personal der Hochschu-
le derzeit am stärksten beschäftigen. 
Den Anfang machte die Dienstpos-
tenbewertung. Wir haben die Position 
der GdP dargestellt und darauf hin-
gewiesen, dass in diesem Bereich 
kaum Informationen vorhanden sind. 
Herr Schatz sagte zu, dies baldmög-
lichst zu ändern.

Für sehr viele Diskussionen und 
Befürchtungen sorgt derzeit der Auf-

Gewerkschaft der Polizei beim Leiter der Hochschule

Foto: GdP BW, ©Heinz Remke

bau der neuen Standorte in Herren-
berg und Wertheim. Viele Bedienste-

te haben Angst, dass sie insbesondere 
nach Wertheim zwangsweise abge-
ordnet werden könnten. Nach Aus-
kunft von Herrn Schatz sollen derarti-
ge Fälle nach Möglichkeit vermieden 
werden. Die Hochschule, wolle viel-
mehr im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für Anreize sorgen, um freiwillige 
Kandidaten zu finden.

 
Teilnehmer von links nach rechts:
Leiter der Hochschule Martin 

Schatz Landesvorsitzender der GdP, 
Hans-Jürgen Kirstein Bezirksgrup-
penvorsitzende der Hochschule, 
Alexandra Schaal Schriftführer im ge-
schäftsführenden Landesvorstand, 
Heinz Remke

Der GdP-Seniorenstammtisch der Be-
zirksgruppe PP Stuttgart trifft sich am

 
Donnerstag, 29. 3. 2018, 14 Uhr,
im Café COOKIES,
 Löwenmarkt 13, 
Stuttgart-Weilimdorf
Telefon 07 11/8 87 28 29
 
Die Anfahrt ist mit der U 6 möglich. 

Die Haltestelle Löwenplatz befindet 
sich direkt unterhalb des Café COO-
KIES.

AUS DEN BEziRkS- UND kREiSGRUPPEN

Seniorenstammtisch der 
Bezirksgruppe PP Stuttgart

Parkmöglichkeiten, auch in Park-
häusern, befinden sich im unmittelba-
ren Bereich. Ich bitte zu beachten, 
dass die Verkehrsüberwachung prä-
sent ist.

  Eine Anmeldung über 0 71 56/2 27 
99 (ggf. Anrufbeantworter abwar-
ten) oder

 burkartwh.gerlingen@t-online.
de würde die Planung erleichtern.
Problemlos ist aber auch eine spon-

tane Teilnahme an unserem Treffen.
 W. B.

Liebe GdP-Mitglieder,

teilt bitte der GdP-Geschäftsstelle 
mit, wenn Ihr in Ruhestand bzw. Ren-
te geht, da wir nicht wissen, ob Ihr 
regulär geht oder Eure Dienstzeit ver-
längert. Ebenso bitten wir um Mittei-
lung, wenn Ihr vorzeitig Eure Dienst-
zeit beendet und ob Ihr mit Eurer 
privaten E-Mail-Adresse (bitte ange-
ben) in den Seniorenverteiler aufge-
nommen werden möchtet.

Eintritt in den Ruhestand
Eine kurze Mail oder Fax mit Da-

tum des Beginns des Ruhestandes/
der Rente genügt.

Sendet dies bitte:
 per Mail an: mitgliederabteilung@
gdp-bw.de  
 per Fax an: 0 70 42/8 79-1 02 07 
oder
 per Post an: Gewerkschaft der Poli-
zei-Mitgliederverwaltung, 
Maybachstr. 2, 71735 Eberdingen

Fortsetzung von Seite 3

möchte, muss sich den Herausforde-
rungen und Chancen stellen. Flexi-
bilität bedeutet nicht, dass man ein 
System in Minimalbesetzung am 
Laufen hält, sondern den Beschäftig-
ten mehr Souveränität ermöglicht. 
Ergänzt mit einem Gesundheitsma-
nagement, das unter Fürsorgeaspek-
ten angewandt wird, reduziert Fehl-
zeiten durch Krankheitstage und 
erhöht die Funktions- und Leistungs-
fähigkeit der Polizei.

Denn: Gesundheit ist die Voraus-
setzung für Höchstleistung!

AUS DEN BEziRkS- UND kREiSGRUPPEN
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Foto: GdP BW, © Andreas Heck

„Einmal die gelbe Wand und diese 
Atmosphäre live miterleben“ – dieser 
Beweggrund war bei den Mitgliedern 
der GdP-Bezirksgruppe Offenburg 
immer wieder zu hören, als es darum 

ging, sich für den Besuch im Dort-
munder Signal-Iduna-Park anzumel-
den. Mit dem Heimspiel gegen den 
Sportclub Freiburg ging dieser für 
viele Fußballfans aus den Reihen 
der GdP-Bezirksgruppe lang gehegte 
Wunsch am 20. Spieltag Ende Januar 
in Erfüllung. Mit kollegialer Unter-
stützung von Sven Kessel, dem örtli-
chen Ansprechpartner von GdP-Part-
ner Signal Iduna, war es gelungen, 55 
der das ganze Jahr über begehrten 

Bezirksgruppe Offenburg besuchte 
Signal-iduna-Park zum Heimspiel von 

Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg 
 Gewinner war jedoch die Kinderkrebshilfe.

Eintrittskarten für dieses einmalige 
Stadion zu erhaschen. 

Da Bezirksgruppenvorsitzender 
Andres Heck auch bei GdP-Partner 
BBBank auf offene Ohren gestoßen 
war, begann die gemeinsame Bus-
fahrt mit einem von der BBBank ge-
sponserten Frühstück. Eine willkom-
mene Stärkung für die große 
GdP-Familie, in der alle Generatio-
nen vertreten waren – von elf bis 
82 Jahren. Bereits vor Erreichen der 
Ruhrpott-Metropole und Stunden vor 
dem Anpfiff kam die erste Spannung 
auf. Denn die vom BG-Vorsitzenden 
Heck veranstaltete Tombola war mit 
überaus attraktiven Preisen gespickt. 
Glücksfee Hannah hatte allerhand zu 
tun, bis alle Preise verlost waren. Si-
grid Schmitt von der Datenstation des 
PP Offenburg war das Glück beson-
ders holt. Mit Fortunas Unterstützung 
sahnte sie gleich beide Hauptpreise 
ab. Zum einen darf sie gemeinsam 
mit einem Begleiter ein Heimspiel 
des Sportclubs Freiburg von der 
Haupttribüne aus besuchen. Noch 
mehr Attraktionen erwarten die 
glückliche Gewinnerin, sie ist bereits 
seit über 20 Jahren Mitglied in der 
GdP, bei einem Tag im Europa Park 
Rust. Auch hier ermöglicht es der vom 
Europa Park gestiftete Gewinn, eine 
Begleitperson mitzunehmen. Trikots 
der beiden Fußballmannschaften und 
zahlreich Sachpreise rundeten die 
Verlosung ab. 

Foto: Privat, © Dominik Birmele

Spende an Kinderkrebshilfe
Neben den glücklichen Preisträ-

gern darf sich die Kinderkrebshilfe 
Freiburg als Gewinner fühlen. Denn 
der komplette Erlös der Fahrt wird 
der Kinderkrebsstation gestiftet. In 
den nächsten Tagen wird BG-Vorsit-
zender Heck den Geldbetrag von 750 
Euro vor Ort übergeben. Sein Dank 
gilt allen Reiseteilnehmern, die ein 
Herz für Unterstützung der erkrank-
ten Kinder zeigten. 

Somit freuten sich auch diejeni-
gen, die bei der Tombola leer ausgin-
gen über einen überaus gelungenen 
Ausflug mit der Bezirksgruppe. Be-
reits vor dem Anpfiff war Gänsehaut 
angesagt, als der legendäre Fange-
sang „You’ll never walk alone“ aus 
den 81.300 Kehlen durch das ausver-
kaufte Stadion schallten. Dieser 
Song vereint nicht nur die Fußball-
fans der Welt – ein Stück weit steht 
er auch für die GdP, die sich auch mit 
solchen attraktiven Aktionen immer 
wieder in den Dienst seiner Mitglie-
der stellt.

Foto: GdP BW, © Andreas Heck

Foto: GdP BW, © Andreas Heck
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